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Geschäftsbedingungen 
Geltungsbereich 
Die Überlassung von Konferenz- und Banketträumen zur Durchführung von Veranstaltungen sowie für 
alle damit verbundenen Leistungen und Lieferungen, entsprechend bei der zur Verfügungsstellung 
sonstiger Räume, Wand- und anderer Flächen. 
Reservierungen 
Reservierungen von Räumen und Flächen sowie die Vereinbarung von sonstigen Leistungen und 
Lieferungen werden erst mit der Bestätigung durch die Rosen-Hotels Gastgewerbebetriebsges.m.b.H. 
für diese, sowie für den Veranstalter bindend. Gemachte Angebote sind stets freibleibend. Die 
Überlassung von Räumen, Vitrinen und Flächen begründet ein Mietverhältnis. Unter- oder 
Weitervermietung von Räumen und Flächen ist nur mit ausdrücklicher Genehmigung der Rosen-Hotels 
Gastgewerbe-betriebsges.m.b.H. zulässig. Auftraggeber, die nicht gleichzeitig Veranstalter sind, 
haften mit diesem als Gesamtschuldner für die Erfüllung aller Vereinbarungen. 
Preise 
Sämtliche Preise verstehen sich in Euro, inklusive aller Steuern, Abgaben und Bedienungsgeld. Die 
Preise gelten bis auf Widerruf. Eine Erhöhung des Umsatzsteuersatzes geht zu Lasten des 
Veranstalters. Überschreitet der Zeitraum zwischen Vertragsabschluß und Leistungserbringung 120 
Tage, so behält sich die Rosen-Hotels Gastgewerbebetriebsges.m.b.H. das Recht vor, Preisänderungen 
vorzunehmen. 
Bei Veranstaltungen mit gastronomischen Leistungen 
Der Veranstalter nimmt zur Kenntnis, dass die Rosen-Hotels Gastgewerbebetriebsges.m.b.H. bei jenen 
Veranstaltungen, bei denen Speisen serviert werden sollen, bis spätestens drei Arbeitstage vor der 
Veranstaltung die genaue Angabe der teilnehmenden Personen und der Speisenauswahl benötigt. 
Diese Zahl gilt als garantierte Mindestzahl und wird dem Veranstalter von der Rosen-Hotels 
Gastgewerbebetriebsges.m.b.H. jedenfalls in Rechnung gestellt. Darüber hinausgehende Bestellungen 
von Speisen, Getränken und Rauchwaren etc. werden zusätzlich verrechnet. Das Mitbringen von 
Speisen und Getränken zum Verzehr an Ort und Stelle ist nicht gestattet.  
Auswärtige Lieferungen von Blumen, Torten, Musikanlagen etc. können 2 Stunden vor 
Veranstaltungsbeginn, der Abtransport bis oder unmittelbar nach Veranstaltungsende 
erfolgen. Das Europahaus behält sich das Recht vor zusätzlichen Personalaufwand bedingt durch den 
Abtransport in Rechnung zu stellen.  
Wir können nur einer Veranstaltung zuordenbare Lieferungen entgegennehmen.  
Das Europahaus übernimmt keine Haftung für Beschädigung, Verlust, oder Diebstahl 
eingebrachter Gegenstände.  
Raummieten werden bei rein gastronomischen Veranstaltungen im Schloss oder in der 
Orangerie ab einem Verpflegungsumsatz von € 4700.- nicht mehr in Rechnung gestellt , 
sondern lediglich eine Reinigungs- und Stellpauschale von € 2.- pro Person, sowie das Couvert für 
Tischwäsche u.Ä.m. Sollte dieser Betrag nicht erreicht werden, wird eine anteilige Raummiete 
verrechnet. 
Veröffentlichung/ Werbung 
Zeitungsanzeigen und Wurfsendungen, die Einladungen zu Veranstaltungen jeglicher Art im 
Veranstaltungszentrum Europahaus enthalten, bedürfen unserer schriftlichen Genehmigung. Erfolgt 
eine Veröffentlichung ohne Einverständnis der Rosen-Hotels Gastgewerbebetriebsges.m.b.H. und 
werden dadurch wesentliche Interessen der Rosen-Hotels Gastgewerbebetriebsges.m.b.H. 
beeinträchtigt, so behält sie sich das Recht vor, die Veranstaltung abzusagen. Entstehende Kosten, 
entgangene Einnahmen und mögliche Schadenersatzansprüche hat der Veranstalter zu tragen. 



R O S E N – H O T E L S 
Linzer Straße 429 

A - 1140 Wien 
 
Eventmanagement       Veranstaltungszentrum 
   telefon +43 1 57 666 63     Europahaus Wien  
   telefax  +43 1 57 666 69     Linzer Straße 429 
   email  events@europahauswien.at    A – 1140 Wien  
 
   operated by AGIL Touristic & Services 
                                 
 

Es gelten die allgemeinen Geschäftsbedingungen der Hotellerie (AGBH) 2006 sowie die Geschäftsbedingungen des 
Veranstaltungszentrums Europahaus Wien 

Rosen-Hotels Gastgewerbebetriebsges.m.b.H. – A-1140 Wien – Linzerstrasse 429 – Telefon:+43 1 911 49 10 – Fax:+43 1 911 49 10-69 
Bankverbindung: RLB NÖ-Wien – Kto.-Nr. 21-00.061127 BLZ 32000 UID: ATU15678309 – FN 113300v – Sitz: Wien 

IBAN: AT 87 32000 02100061127 – BIC-Code: RLNWATWW – e-mail: headoffice@rosenhotel.at – www.rosenhotel.at 
 

Musik 
Ist während einer Veranstaltung Musik, Filmvorführung oder eine Ausstellung vorgesehen, so wird 
ersucht, die gesetzlich erforderlichen Anmeldungen bei AKM und/oder Vergnügungssteuer (MA4 und 
MA7 1010 Wien, Volksgartenstraße 3, Telefon 4000-847 86) rechtzeitig und persönlich einzubringen 
und die bestätigten Formulare eine Woche vor der Veranstaltung der Rosen-Hotels 
Gastgewerbebetriebs-ges.m.b.H. zur Einsicht vorzulegen. Alle diesbezüglichen Kosten gehen zu Lasten 
des Veranstalters. 
Nachtruhe 
Die gesetzliche Sperrstunde im Restaurantbereich liegt bei 02:00 Uhr. Eine Verlängerung kann über 
das zuständige Bezirkspolizeikommissariat (1150, Tannengasse 8-10, Tel. 31310-47160) beantragt 
werden. 
Wir bitten um Verständnis, dass das Rosen-Hotel Europahaus als Veranstaltungsort dazu verpflichtet 
ist, für die Einhaltung der verschiedenen Auflagen, vor allem auch die die Einhaltung der 
Nachtruhe betreffenden, zu sorgen. Wir machen ausdrücklich darauf aufmerksam, dass der „freie“ 
Abschuss von Knallkörpern uäm. im Stadtgebiet und damit auch im Gelände des 
Europahauses verboten ist. Das Abschießen von Feuerwerken bedarf einer Genehmigung von 
behördlicher Seite und der Einwilligung der Hausverwaltung des Europahauses und kann nur von 
professionellen Pyrotechnikfirmen durchgeführt werden. 
Dekoration 
Die Anbringung von Dekorationsmaterial oder von sonstigen Gegenständen ist ohne Zustimmung der 
Rosen - Hotels Gastgewerbebetriebsges.m.b.H. nicht gestattet. Sämtliches Dekorationsmaterial muss 
den feuerpolizeilichen Anforderungen entsprechen. 
Haftung 
Für Beschädigungen oder Verlust von festem oder mobilem Inventar oder Gerät der Rosen - Hotels 
Gastgewerbebetriebsges.m.b.H. die während der Veranstaltung bzw. des Aufbaues oder Abbaues 
verursacht werden, haftet der Veranstalter ohne Verschuldensnachweis. Die Rosen - Hotels 
Gastgewerbebetriebsges.m.b.H. kann den Abschluss entsprechender Versicherungen verlangen. 
Für Verlust oder Beschädigung übernimmt die Rosen - Hotels Gastgewerbebetriebsges.m.b.H. keine 
Haftung. Sollen diese gegen Feuer, Wasser, Diebstahl, Beschädigung oder jede andere Gefahr 
versichert werden, hat der Veranstalter die Versicherung zu besorgen.  
Rechnungslegung 
Die Rechnungen der Rosen-Hotels Gastgewerbebetriebsges.m.b.H. sind binnen 7 Tagen ab 
Rechnungsdatum ohne Abzug zahlbar. 
Stornierungen 
(1) Bis spätestens sechs Monate vor dem vereinbarten Veranstaltungstermin kann der Vertrag ohne 
Entrichtung einer Stornogebühr von beiden Vertragspartnern durch einseitige Erklärung aufgelöst 
werden. Die Stornoerklärung muss bis spätestens sechs Monate vor dem vereinbarten 
Veranstaltungstermin in den Händen des Vertragspartners sein. 
(2) Bis spätestens einen Monat vor dem vereinbarten Veranstaltungstermin kann der Vertrag von 
beiden Vertragspartnern durch einseitige Erklärung aufgelöst werden, es ist jedoch eine Stornogebühr 
im Ausmaß der vereinbarten Raummiete zu bezahlen. Die Stornoerklärung muss bis spätestens einen 
Monat vor dem vereinbarten Veranstaltungstermin in den Händen des Vertragspartners sein. 
(3) Auch wenn der Gast die bestellten Räume bzw. die gastronomische Leistung nicht in Anspruch 
nimmt, ist er der Rosen-Hotels Gastgewerbebetriebsges.m.b.H. gegenüber zur Bezahlung des 
vereinbarten Entgeltes verpflichtet. Die Rosen-Hotels Gastgewerbebetriebsges.m.b.H. muss jedoch in 
Abzug bringen, was sie sich infolge Nichtinanspruchnahme des Leistungsangebots erspart oder was 
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sie durch anderweitige Vermietung der bestellten Räume erhalten hat. 
Werden Veranstaltungen, bei denen Speisen serviert werden, innerhalb folgender Fristen storniert, so 
sind fünf bis einen Tag vor der Veranstaltung 50 Prozent am Tag der Veranstaltung 100 Prozent des 
vereinbarten Menüpreises von der gesamten bestellten Gästezahl zu bezahlen. Ausgenommen von 
dieser Regelung sind separate Abmachungen für Großveranstaltungen. 
Die Rosen-Hotels Gastgewerbebetriebsges.m.b.H. ist berechtigt, jederzeit und ohne Angabe von 
Gründen 
das Vertragsverhältnis zu beenden, wenn 
a.) die Veranstaltung den reibungslosen Geschäftsbetrieb beeinträchtigt, 
b.) der Ruf sowie die Sicherheit des Hauses gefährdet sind und 
c.) im Falle höherer Gewalt. 
Keinesfalls ist der Veranstalter zur Geltendmachung von Schadenersatzansprüchen berechtigt. 
Erfüllungsort für alle sich aus der Vertragsbeziehung ergebenden Verbindlichkeiten ist Wien. 
Ausschließlicher Gerichtsstand ist ebenso Wien. 
 
 
 


